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§ 2 W-BSG Erhaltungspflicht
 W-BSG - Wiener Baumschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Jeder Grundeigentümer (Bauberechtigte) ist verp ichtet, den auf seinem Grundstück stockenden Baumbestand zu

erhalten.

(2) Im Falle der Bestandgabe oder sonstigen Überlassung zur Nutzung obliegt die Erhaltungsp icht dem

Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungsberechtigten.
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